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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. PILZ und Freunde haben am 

15.6.1989 unter der Nr. 3965/J an mich eine schriftliche parla

mentarische Anfrage betreffend übergriffe der Polizei und Gendar

merie gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Wie lautet der Polizeibericht über nachstehend mit Datum, 

Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 

erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte Beamte 

stattfanden, wie endeten diese Verfahren in 1., wie in 2. 

Instanz? 

4. Falls es rechtskräftige Verurteilungen von in diese Verfahren 

verwickelte Beamte gab, welche dienstrechtlichen Konsequenzen 

wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamten kam, in welche Kommissa

riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten diese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführer in Zusammenhang mit der 
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Strafanzeige gegen in den Vorfall verwickelte Beamte straf

rechtliche Schritte eingeleitet? 

7. Bejahendenfalls: Nach welchen Bestimmungen des Strafgesetz

buches wurden strafrechtliche Schritte gegen den Beschwerde

führer eingeleitet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

1~.KrzyszotOf ADAMIEC behauptet, am 28.8.1988 im Flüchtlingslager 

Traiskirchen von zwei Gendarmeriebeamten während einer Kontrolle 

mißhandelt und verletzt worden zu sein. 

Zu Frage 2: 

Ja. 

Zu Frage 3: 

Der Vorfall wird derzeit von der StA Wr. Neustadt überprüft. 

Zu Frage 4: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 3. 

Zu Frage 5: 

Einer der beiden in Betracht kommenden Beamten ist in der Zwi

schenzeit zu seiner Stammdienststelle zurückgekehrt. Der zweite 

Beamte versieht weiterhin Dienst im Flüchtlingslager Trais

kirchen 

Zu Frage 6: 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 6. 
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